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Der Kampf gegen die Klimakrise als globales
Phänomen bedarf weltweiter Kooperation.
Zugleich besteht für viele Staaten ein ökono-
mischer Anreiz, von den klimapolitischen
Anstrengungen anderer Länder zu profitie-
ren. Dies gilt umso mehr, als damit Vorteile
der eigenen Wirtschaftsteilnehmer auf inter-
national verflochtenen Märkten einhergehen
können. Trittbrettfahrer werden in emissions-
intensiven Industrien wettbewerbsfähiger,
wenn sie den Ausstoß von Treibhausgasen
nicht im gleichen Ausmaß einschränken
müssen. Für die Gestaltung der Klimapolitik
resultiert hieraus die Herausforderung eines
Carbon Leakage. Hierzu kommt es, sofern
Unternehmen ihre Produktion in andere Län-
der mit geringerer klimapolitischer Stringenz
verlegen oder wenn Importe aus diesen Staa-
ten gleichwertige heimische Erzeugnisse, die
niedrigere Emissionen verursachen, erset-
zen. Ein gesteigerter Klimaschutz droht sich
dergestalt nachteilig auf die Wettbewerbsfä-
higkeit der heimischen energieintensiven
Unternehmen auszuwirken.

Disziplinenübergreifend erfolgt vor diesem
Hintergrund eine Diskussion von Instrumen-
ten, die einem Carbon Leakage entgegenwir-
ken. Ein Kernelement auf Unionsebene bil-
det der durch die VO (EU) 2023/956 eta-
blierte CO2-Grenzsteuerausgleichmechanis-
mus (CBAM). Danach erhebt die EU für be-
sonders emissionsintensive Produkte einen
Einfuhrzoll, der sich aus den in der Produkti-
on angefallenen CO2-Emissionen und der
Preisdifferenz für CO2 im Produktionsland
und in der Union berechnet. Produzenten aus
Staaten mit geringeren Standards soll auf
diese Weise im Binnenmarkt ihr preislicher
Vorteil bei der Herstellung CO2-haltiger
Produkte genommen werden. Ähnlich dem
Mechanismus im Klimaclub-Vorschlag von
W.D.Nordhaus (American Economic Review
105 [4] 2015, 1339) könnten die durch den
CBAM ausgelösten Handelsanreize zudem
kooperatives Verhalten in der internationalen
Klimapolitik incentivieren und zur Schlie-
ßung von Enforcement-Lücken des Pariser
Abkommens (PA) beitragen (Beaufils/Wenz/

Wanner, CESifo Working Papers No. 11429
[2024]).

Die CBAM-Regelphase hat am 1.1.2026 be-
gonnen. Hiermit ist die Pflicht der „zugelas-
senen CBAM-Anmelder“ verbunden, einen
Jahresbericht („CBAM-Erklärung“) einzu-
reichen. Auf dieser Grundlage sind Zertifi-
kate in Höhe der berichteten Emissionen ab-
zugeben. Dabei erfolgt die Einführung des
CBAM schrittweise bis 2034 und verläuft
parallel zur sukzessiven Abschaffung kos-
tenloser Zertifikate für energieintensive Un-
ternehmen im EU-Emissionshandel (EU-
ETS).

Der vorgestellte Mechanismus sieht sich al-
lerdings multidisziplinärer Kritik ausgesetzt.
Erstens wird auf den hohen bürokratischen
Aufwand und eine Gefährdung nachgelager-
ter Industrien verwiesen. Der Unionsgesetz-
geber hat hierauf zum einen im Omnibus-I-
Paket reagiert und mit der VO (EU) 2025/
2083 u.a. einen neuen „De-minimis“-Mas-
senschwellenwert von 50 Tonnen pro Einfüh-
rer und Jahr festgelegt. Zum anderen liegt
seit dem 17.12.2025 ein Vorschlag der EU-
Kommission zur Ausweitung des CBAM auf
nachgelagerte Waren sowie Maßnahmen zur
Bekämpfung von Umgehungspraktiken vor
(COM[2025] 989 final). Zweitens wird die
Wirksamkeit des CBAMs als Instrument ge-
gen Carbon Leakage in Frage gestellt – u. a.
aufgrund der relativ geringen sektoralen Ab-
deckung (vgl. z.B. Campolmi et al., mimeo:
Univ. Wien [2025]). Drittens ist die Verein-
barkeit mit dem Welthandelsrecht (dessen
Durchsetzung aufgrund der Krise des WTO-
Streitbeilegungsverfahrens gehemmt ist) kei-
neswegs trivial (vgl. Sekine, Public Policy
Review 20 [4] 2024, 1). In Rede stehen insb.
Verstöße gegen die Prinzipien der Meistbe-
günstigung und Inländerbehandlung aus
Art. I und III des GATT. Die Tragfähigkeit
der Ausnahmeregelungen zum Schutz von
Gesundheit undUmwelt in Art. XXGATT ist
umstritten. Viertens könnte der CBAM auch
mit dem in Art. 3 Abs. 1 UN-Klimarahmen-
konvention und Art. 2 Abs. 2 PA niederge-
legten Prinzip der gemeinsamen, aber unter-

schiedlichen Verantwortlichkeiten (CBDR)
kollidieren. Hiermit wird anerkannt, dass In-
dustrie- und Entwicklungsländer unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten und Fähig-
keiten bei der Bekämpfung des Klimawan-
dels haben. Ein einheitlicher CBAM bewegt
sich hierzu in einem erkennbaren Spannungs-
verhältnis (vgl. Sagone/Cellura, Energy Stra-
tegy Reviews 62 [2025] 101884). Fünftens
steht angesichts ablehnender internationaler
Reaktionen zu befürchten, dass andere Län-
der den CO2-Grenzausgleich als Handelspro-
tektionismus betrachten und Gegenmaßnah-
men ergreifen. Sechstens ist mit der parallel
zur CBAM-Einführung erfolgenden Ab-
schaffung kostenloser CO2-Zertifikate eine
Verschärfung der Wettbewerbssituation für
energieintensive Unternehmen verbunden.

Die EU-Kommission hat daher ergänzende
Maßnahmen zum Schutz der betroffenen
Branchen angekündigt (FAZ v. 12.2.2026,
17), was mit neuen rechtlichen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen verbunden
sein könnte.

Bei aller bedenkenswerten Kritik dürfte die
Lösung indesnicht in einergrundlegenden In-
fragestellung des Emissionshandels be-
stehen. Dieser hat seit 2005 dazu beigetragen,
den CO2-Ausstoß in der EU um 39% zu sen-
ken,während die betroffenenWirtschaftssek-
toren gleichwohl um 71% gewachsen sind.
Der CBAM kann – richtig designt – die Ver-
ringerung der globalen CO2-Emissionen un-
terstützen und dasRisiko einer Emissionsver-
lagerung mindern. Vorzugswürdig erscheint
es daher, über eine Weiterentwicklung nach-
zudenken, die Klimaschutz und Wettbe-
werbsfähigkeit zum Ausgleich bringt. In der
Wirtschaftswissenschaft werden hierzu Vor-
schläge diskutiert (näher Felbermayr et al.,
SFU KOMPAKT: Kurzstudie 1 [2026]).
Diese umfassen u.a. eine Ausweitung auf
mehr Produkte (Campolmi et al., mimeo:
Univ. Wien [2025]), bzw. eine (längere) Bei-
behaltung kostenloser Zertifikate unter Er-
gänzung des Zuteilungsmechanismus um ei-
nen Korrekturfaktor (vgl. Wolf, Wirtschafts-
dienst 106 [1] 2026, 35) oder eineKlimaabga-
be auf bestimmte Grundstoffe (Neuhoff et al.,
DIW-Wochenbericht 47/2025). Derartige
Modelle gilt es weiterzudenken, um im Zu-
sammenwirken mit Rechts- und Politikwis-
senschaft zu einer effizienten, rechtlich trag-
fähigen sowie (außen-)politisch vermittelba-
ren Transformation der energieintensiven In-
dustrien zugelangen.
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